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Der Fall Steincheshof zeigt exemplarisch, dass am 
Niedergermanischen Limes noch erhebliches Ent-
deckungspotenzial für die Archäologie der näch-
sten 25 Jahre und sicher auch darüber hinaus liegt. 
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Römische Kaiserzeit

Städte und städtische Siedlungen  
der Römerzeit im Rheinland – Einleitung

Marion Brüggler

Das römische Rheinland ist hinsichtlich der Ent-
wicklung städtischer Zentren zweigeteilt. Wäh-

rend das südliche Rheinland noch randlich zu ei-
nem Bereich gehört, der bereits in der vorrömischen 
Eisenzeit städtische Ansiedlungen besaß, gemeint 
sind hier die keltischen oppidae, sind im nördlichen 
Rheinland keine stadtähnlichen Bevölkerungskon-
zentrationen belegt. Man spricht hier von einer Ur-
banisierungsgrenze, die mitten durch das Rhein-
land auf einer Linie nördlich von Köln verläuft. 
Jenseits einer urbanisierten Zone, die auch wirt-
schaftlich und verwaltungstechnisch eingebunden 
ist, sind militärisch eroberte Gebiete nur schwie-
rig zu halten. Die Gebiete entlang des Niederrheins 

mussten daher auch durch die Gründung von städ-
tischen Zentren erschlossen werden, um langfristig 
vom Römischen Reich gehalten werden zu können. 
Urbanisierung war in dieser Hinsicht ein Instru-
ment der Herrschaftssicherung. Für das Rheinland 
ist die Grenzlage mit der einhergehenden starken 
militärischen Präsenz von besonderer Bedeutung. 
Die Entwicklung städtischer Zentren ist hier kaum 
ohne diejenige der militärischen Einrichtungen dar-
zustellen (vgl. vorhergehenden Beitrag St. Böde-
cker / M. Gechter). 
Gemeinhin nutzte Rom bereits bestehende Struk-
turen, um eine Verwaltung in eroberten Gebieten 
aufzubauen. Namentlich korrespondierten die neu 
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Ansiedlungen ohne besondere Rechtsform werden 
in den antiken Quellen als vicus bzw. vici bezeich-
net, insofern es sich nicht um ländliche Siedlungen 
wie Gutshöfe (villae rusticae) oder Einzelgebäude 
(aedificia) handelt. Ein vicus kann auch ein Stadt-
viertel bezeichnen, oder eine zivile Ansiedlung im 
Vorfeld eines Lagers einer Hilfstruppeneinheit (vgl. 
vorhergehenden Beitrag St. Bödecker / M. Gechter). 
Anders als die o. g. Zentralorte haben vici weder 
ein orthogonales Straßenraster, noch Forum- und 
Kapitolstempel. Die zentralörtliche Bedeutung die-
ser sekundären Zentren variiert entsprechend ihrer 
Funktion stark (vgl. Beitrag C. Ulbert, 349–354). 
Wie zuvor bereits bemerkt, spielte das römische Mi- 
litär eine wichtige Rolle bei der Urbanisierung am 
Niederrhein. Die Lager selbst, sowohl Legions- als 
auch Hilfstruppenlager, stellten bis dato unbekann-
te Ansammlungen von Menschen an einem Ort dar. 
Zu den Soldaten gehörten auch zivile Begleiter/ -in-
nen, die sich im Vorfeld der Lager niederließen. 
Solche Ansiedlungen werden bei Legionslagern als 
canabae, bei Hilfstruppenlagern als vici bezeichnet. 
Insbesondere canabae hatten stark städtischen 
Charakter durch ihre Ausmaße und verschiedene 
Einrichtungen wie Foren, Bäder, Tempel oder Am-
phitheater. Außer den canabae entwickelten sich 
auch weitere vici in gewissem Abstand zum Lager. 
Diese letztgenannten vici konnten große Ausmaße 
(wie in Bonn, vgl. Beitrag C. Ulbert, 349–354) und 
einen hohen Grad an Urbanität entwickeln und 
sogar Hauptorte von coloniae (wie die CUT) oder 
municipia werden (so das municipium Ulpia No-
viomagus).
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eingerichteten civitates (civitas ist der Begriff für 
Gemeinwesen nichtrömischer Einwohner) mit den 
vorrömischen Stammesgebieten. Eine Ausnahme 
bildet das ehemalige Stammesgebiet der Eburonen, 
das nach Cäsars gallischen Kriegen neu organisiert 
wurde. Die civitates vor allem der Ubier und Cuger-
ner/Baetasier, randlich die der Tungrer und Bataver 
betreffen das heutige Rheinland. Die Gebiete wur-
den von Hauptorten verwaltet, hier waren die Zen-
tren für die Hauptkulte (Staatskult) und Wohnsitz 
der Eliten. In der Provinz Germania inferior oder 
Niedergermanien, zu der das Rheinland gehörte, 
erhielten die civitates bald eine hervorgehobene 
rechtliche Stellung: die civitas der Ubier und die 
civitas der Cugerner und Baetasier wurden abgelöst 
durch Gemeinwesen des höchsten Rangs, coloniae. 
Die Colonia Claudia Ara Agrippinensium wurde 50 
n. Chr. gegründet, ihr Hauptort Köln wurde nach 
der Gründung der Provinz unter Kaiser Domitian 
gleichzeitig Provinzhauptstadt Niedergermaniens. 
Das Stadtgebiet Kölns liegt außerhalb des Arbeits-
gebiets des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im 
Rheinland; die Forschungen der vergangenen 25 
Jahre sind daher nicht Thema dieses Beitrags. Ver-
mutlich im Jahr 98 n. Chr. wurde die zweite Colo-
nia Niedergermaniens gegründet, die Colonia Ulpia 
Traiana (CUT; vgl. folgenden Beitrag M. Müller). 
Zentralorte dieses ersten Ranges zeichneten sich 
auch baulich aus: Sie besaßen ein orthogonales 
Straßenraster, eine Stadtmauer, Kapitolstempel und 
Forum. Darüber hinaus kam ihnen eine hohe wirt-
schaftliche Bedeutung als Konsument, Produzent 
(spezielle Handwerke wie Glasbläser und Gold-
schmiede und Dienstleistungen wie Ärzte und Mu-
siker) und Umschlagplatz zu.
Gemeinwesen des nächstniedrigeren rechtlichen 
Ranges, municipia, sind zwar mit Tongeren (muni-
cipium Tungrorum), Nijmegen (municipium Ulpia 
Noviomagus) und Voorburg-Arentsburg (municipi-
um Aelium/Aurelium Cannienefat(i)um) aus der 
Provinz Niedergermanien bekannt, jedoch nicht 
im Rheinland selbst. Auch diese Orte erreichten 
gemeinhin einen hohen Grad an zentralörtlicher 
Bedeutung als Sitz der Administration, Wirtschafts-
platz und Kultort.
Zu bemerken ist hier, dass ein Gemeinwesen den 
Hauptort zusammen mit dem zugehörigen Territo-
rium bezeichnet. Ein Bürger der CUT würde sich 
auch so bezeichnen, wenn er nicht im Hauptort sei-
nen Wohnsitz hätte, sondern beispielsweise 100 km 
entfernt, im äußersten Südwesten der colonia. In 
der verhältnismäßig großen Zahl von coloniae und 
municipia unterscheidet sich die Provinz Nieder-
germanien von Obergermanien: Hier hatten die 
Civitashauptorte überwiegend keine rechtlich her-
vorgehobene Stellung. 

AiR11_aktuell_02.indd   345 25.10.12   13:09


